


Unsere Gemeinde

im Internet: 

www.gemeinde-

otterwisch.de

Nächstes Mitteilungsblatt 

Erscheinungstermin: 
Freitag, 27. Februar 2026

Redaktionsschluss:
13. Februar 2026                                             

n Gemeindeverwaltung Otterwisch

Postanschrift:
Gemeindeverwaltung Otterwisch | Hauptstraße 7 | 04668 Otterwisch
Telefon: 034345 9 22 22 | Fax:  034345 9 22 24
E-Mail: bm-amt@gemeinde-otterwisch.de

Öffnungszeiten
Montag:                          09:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag:                        09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch:                       geschlossen
Donnerstag:                   09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr
Freitag:                            geschlossen

Zum Geburtstag die herzlichsten Glückwünsche 

Der Bürgermeister der Gemeinde Otterwisch gratuliert allen
Jubilaren der Monate Januar, Februar und März 2026

ganz herzlich und wünscht alles Gute und beste Gesundheit. 

Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung werden keine Geburtstage oder Ehejubiläen
mehr automatisch veröffentlicht.

Sollten Sie eine Veröffentlichung Ihres Jubiläums im Mitteilungsblatt der Gemeinde Otterwisch
wünschen, dann müssten Sie dies bitte schriftlich bei der Gemeindeverwaltung Otterwisch, 
Sekretariat, Hauptstraße 7, 04668 Otterwisch bekunden bzw. Ihr Einverständnis erklären.

Ihr Bürgermeister 

n Gemeindebibliothek

Die Gemeindebibliothek befindet sich im Gebäude der Grundschule,
Stockheimer Straße 6, 04668 Otterwisch

Ansprechpartner: Frau Renate Schönborn
Öffnungszeiten:           Mittwoch von 14:30 bis 17:30 Uhr

n Müllentsorgung für die 

    Monate Dezember 2025, Januar und Februar 2026

n Hausmüll                   n Gelbe Tonne
Montag, 15.12.2025       Dienstag, 22.12.2025
Montag, 29.12.2025      Dienstag, 06.01.2026
Freitag, 16.01.2026        Dienstag, 20.01.2026
Freitag, 30.01.2026        Dienstag, 03.02.2026
Freitag, 13.02.2026        Dienstag, 17.02.2026
Freitag, 27.02.2026

n Papier                         n Biotonne
Freitag, 19.12.2025        Freitag, 05.12.2025
Freitag, 16.01.2026        Freitag, 19.12.2025
Freitag, 13.02.2026        Samstag, 03.01.2026
                                           Freitag, 16.01.2026
                                           Freitag, 30.01.2026
                                           Freitag, 13.02.2026
                                           Freitag, 27.02.2026

Impressum:

Herausgeber:
Gemeinde Otterwisch
04668 Otterwisch | Hauptstraße 7
Telefon 034345/9 22 22
Telefax 034345/9 22 24
E-Mail: bm-amt@gemeinde-otterwisch.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil ein-
schließlich der Sitzungsberichte des Ge -
meinderates und anderer Veröffent lichun gen
der Gemeindeverwaltung ist Herr Matthias
Kauerauf, Bürgermeister, oder der zuständige
Sachbearbeiter; in allen übrigen Beiträgen der
Verfasser der Be richte oder der Hersteller des
Blat tes. Für Druckfehler wird keine Haftung
übernommen.

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Lei-
ter der publizierenden Einrichtungen; Ver eine,
Verbände u. ä. 
Erscheinungsweise:
Das Amtsblatt erscheint aller zwei Monate.
Gesamtherstellung:
Riedel GmbH & Co. KG – Verlag für Kommunal-
und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, Gott-
fried-Schenker-Straße 1, 
09244 Lichtenau/
OT Ottendorf, 
Telefon 037208/8760, 
Fax 037208/876299,
E-Mail 
info@riedel-verlag.de 

Es gilt die Anzeigen-
preisliste 2025.

Verteilung:
Die Gemeinde Otterwisch mit Ortsteil Groß-
buch verfügt laut Quelle Deutsche Post über
830 Haushalte. Für die Verteilung der bewerb-
baren Haushalte benötigt der beauftrage Ver-
teiler 850 Exemplare. Die nicht zur Verteilung
kommenden Exemplare liegen im Rathaus zur
kostenfreien Mitnahme aus. Damit wird für je-
den Haushalt ein Exemplar zur Verfügung ge-
stellt.

ID-N�c. �%�(�$�,�+�)�%�( € gültig bis 0�&/�%�)

Alles Gute
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n Gemeinderatssitzung am 21. Oktober 2025

In der Gemeinderatssitzung am 21.10.2025
fasste der Gemeinderat den Beschluss für Be-
ratungsleistungen zur Erstellung einer qualifi-
zierten fachlichen Stellungnahme im Rahmen
der Anhörung der öffentlichen Auslegung der
Teilfortschreibung des Regionalplanes Leip-
zig-Westsachsen „Erneuerbare Energien“.
Zum Beschluss kamen auch die Auszahlungen
für die Baumaßnahme „Straßenentwässe-
rungsanlage Bahnhofstraße“. Diese wurden
bereits im Jahr 2022 fertiggestellt, aber durch
den AZV erst im Jahr 2025 abgerechnet.
An der Tagesordnung stand außerdem die Be-
schlussfassung über zusätzliche Schließzeiten
der Kindertagesstätte Otterwisch. Für das Jahr
2026 wurden durch die Leiterin der Kita zwei
zusätzliche pädagogische Fortbildungstage
geplant. Diese wurden durch den Gemeinderat
beschlossen.

Folgende Schließtage werden von der Kita im
Jahr 2025 angestrebt:
Montag, 16.03.2026 
(Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern)
Freitag, 04.09.2026 
(Teambildende Maßnahmen)

An beiden Tagen werden die Lehrer eine Be-
treuung vor und nach dem Unterricht gewähr-
leisten. 

Die Gemeinderäte stimmten im TOP 8.0. der
Annahme diverser Geldspenden einschließlich
deren Verwendung ab.

Der Bürgermeister informierte die Gemeinde-
räte darüber, dass die Verwaltung dem Pächter
des Sportlerheims eine Pachtpreisanpassung
zum 01.01.2026 angekündigt hat. Im Ergebnis

der Diskussion entschloss sich der Gemeinde-
rat, ein Gespräch mit dem Pächter/Betreiber
zu führen, welches in einem nichtöffentlichen
Teil der nächsten Gemeinderatssitzung statt-
finden sollte.

Zudem informierte der Bürgermeister die Ge-
meinderäte, dass im Rahmen einer Ausschrei-
bung für die Installation geförderter Solaranla-
gen an den Gebäuden der Grundschule und
der Ballspielhalle sowie an der Kindertages-
stätte fünf Unternehmen zur Angebotsabgabe
aufgefordert wurden. Lediglich ein Unterneh-
men hat ein Angebot eingereicht.

Zum Abschluss wurden noch diverse Anfragen
seitens des Gemeinderates an den Bürger-
meister gestellt.

Aus der Gemeinderatssitzung | Öffentliche Bekanntmachungen

n Gemeinderatssitzung 

    am 11. November 2025

In der Gemeinderatssitzung am 11. November 2025 wurde festgestellt,
dass der Gemeinderat aufgrund der zu gering anwesenden Gemeinde-
ratsmitglieder nicht beschlussfähig ist. Aufgrund dieser Unterschrei-
tung konnten keine Beschlussfassungen zu den geplanten Tagesord-
nungspunkten erfolgen.

Zur Wahrung der Fristen wurde eine zweite Sitzung für den 25.11.2025
bestimmt.

Die Beschlussfassung zur Haushaltssitzung mit Haushaltsplan für den
Doppelhaushalt 2025 und 2026 musste spätestens bis zum 28.11.2025
beim Landratsamt Landkreis Leipzig eingereicht und bestätigt sein.

Da in der Gemeinderatssitzung die Beschlussfassung über die Auftrags-
vergabe zur Lieferung und Installation einer Photovoltaikanlage auf dem
Gebäude der Grundschule/Ballspielhalle sowie auf dem Gebäude der
Kita vorgesehen war und je Objekt lediglich ein Angebot vorlag, infor-
mierte der Bürgermeister die Gemeinderäte, dass er die Vergaben im
Rahmen von Eilentscheidungen beschließen wird.

n Gemeinderatssitzung

    am 25. November 2025

In der zweiten einberufenen Sitzung bezüglich der Beschlussfassung für
den Doppelhaushalt 2025 & 2026, übernahm der erste stellvertretende
Bürgermeister den Vorsitz. Die Kämmerin der Stadt Bad Lausick erläu-
terte den Gemeinderäten das Verfahren zum Haushaltsplan und gab in-
haltliche Punkte bekannt. Der Gemeinderat stimmte der Beschlussfas-
sung zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für den Doppelhaushalt
2025 und 2026 zu.

Durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurden der HHPL zwischenzeitlich
genehmigt.

n Nachfolgende Beschlüsse 

    wurden gefasst:

n Gemeinderatssitzung am 21.10.2025

Beschluss-Nr. GR 027/022/25
Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der
vorläufigen Haushaltsführung 2025 für Beratungsleistungen zur Erstel-
lung einer qualifizierten fachlichen Stellungnahme im Rahmen der An-
hörung der öffentlichen Auslegung der Teilfortschreibung des Regio-
nalplanes Leipzig-Westsachsen „Erneuerbare Energien“

Beschluss-Nr. GR 028/022/25
Außerplanmäßige Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 für die Bau-
maßnahme Straßenentwässerungsanlage Bahnhofstraße 

Beschluss-Nr. GR 029/022/25
Beschlussfassung über zusätzliche Schließzeiten der Kindertagesstätte
„Sonnenschein“ im Jahr 2026

Beschluss-Nr. GR 030/022/25
Beschlussfassung über die Annahme von Geldspenden, einschl. deren
Verwendung

n Gemeinderatssitzung am 11.11.2025

Eilentscheidung
Photovoltaik Auftragsvergabe zur Lieferung und Installation einer Pho-
tovoltaikanlage auf dem Gebäude der Grundschule/ Ballspielhalle Ot-
terwisch

Eilentscheidung
Photovoltaik Auftragsvergabe zur Lieferung und Installation einer Pho-
tovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kindertagesstätte Otterwisch

n Gemeinderatssitzung am 25.11.2025

Beschluss-Nr. GR 031/022/25
Diskussion und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan der Gemeinde Otterwisch für den Doppelhaushalt 2025 und 2026
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n Satzungsbeschluss zum 

    Bebauungsplan „Waldsiedlung

Mitte“ in Otterwisch 

Der Gemeinderat Otterwisch hat in seiner Sitzung am 09.09.2025
mit Beschluss Nr. GR 015/022/25 den Bebauungsplan „Waldsied-
lung Mitte“ als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wurde
am 28.10.2025 ausgefertigt und tritt mit dem Tage dieser Bekannt-
machung in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan ab diesem Tag in der Gemein-
deverwaltung (Hauptstraße 7, 04668 Otterwisch) während der
Dienststunden einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlan-
gen. Ergänzend wird der Bebauungsplan im Internet auf der Seite
der Gemeinde Otterwisch eingestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs
1 Satz 1 Nr 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde
geltend gemacht worden ist.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die fristge-
mäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für
die Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebau-
ungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
wird hingewiesen. 

Otterwisch, den 28.10.2025

Öffentliche Bekanntmachungen

n Öffentliche Bekanntmachung

    Festsetzung der Grundsteuer

1. Steuerfestsetzung
Der Gemeinderat hat in der Hebesatzsatzung die Hebesätze für das Ka-
lenderjahr 2025 festgesetzt auf 375 v. H. für die Betriebe der Land- und
Forstwirtschaft (Grundsteuer A) und 400 v. H. für bebaute und unbebau-
te Grundstücke (Grundsteuer B). Die Hebesätze für 2026 sind gegen-
über dem Vorjahr unverändert.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2026 die glei-
che Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird aufgrund von
§ 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) die Grundsteuer für das
Kalenderjahr 2026 in derselben Höhe wie für das Jahr 2025 durch öffent-
liche Bekanntmachung festgesetzt. Für die Steuerschuldner treten mit
dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkun-
gen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid
zugegangen wäre.

2. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 2026 zu den
Fälligkeitsterminen und mit den Beträgen, die sich aus dem letzten
schriftlichen Grundsteuerbescheid vor Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung ergeben, einzuzahlen.

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuerfest-
setzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Be-
hörde, die den Bescheid erlassen hat, einzureichen.

Otterwisch, den 28.11.2025

n Öffentliche Bekanntmachung einer Satzung

1. Der Gemeinderat hat in seiner neunten öffentlichen Sitzung am 25. November 2025 nachfolgenden Beschluss gefasst, der mit dem heutigen Tag
öffentlich bekannt gemacht wird:

n Haushaltssatzung der Gemeinde Otterwisch für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am
25. November 2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 

im Ergebnishaushalt mit dem
– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                                                                                                                                              2.941.550 Euro
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                                                                                                                               3.207.850 Euro
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf                                                                                   -266.300 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                                                                                                                                                   0 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                                                                                                                     0 Euro
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                                                                                                 0 Euro
– Gesamtergebnis auf                                                                                                                                                                                                          -266.300 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf                                                            0 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                                                                       0 Euro
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Öffentliche Bekanntmachungen

– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 
gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf                                                                                                                                                               245.400 Euro

– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf              0 Euro
– veranschlagten Gesamtergebnis                                                                                                                                                                                      -20.900 Euro

im Finanzhaushalt mit dem
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                2.882.150 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                              2.865.300 Euro
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der 

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                                                             16.850 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                  55.300 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                               105.650 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                             -50.350 Euro
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus 

laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                                             -33.500 Euro

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                         0 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                             16.300 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                         -16.300 Euro
– Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf                                                                                                                 -49.800 Euro

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 63.050 Euro für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, 
wird auf         573.060 Euro
festgesetzt.                                                                                                   

§ 5
Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                  400 v. H.
Gewerbesteuer auf                                                         380 v. H.

§ 6
Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen erhalten gemäß § 19 Absatz 1 und 4 SächsKomHVO-Doppik einen Zweckbindungsvermerk. Die damit im
Zusammenhang stehenden zweckgebundenen Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Absatz 3 KomHVO für übertragbar erklärt.
Die Aufwendungskonten 4211, 4221 sowie die Auszahlungskonten 7211 und 7221 werden gemäß §21 Absatz 2 KomHVO für übertragbar erklärt. 
Die Aufwendungen der Kontengruppe 51 (realisierbare außerordentliche Aufwendungen) werden gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO für übertragbar er-
klärt. 
Die Aufhebung der Sperrvermerke laut Haushaltsplan 2025, falls nicht anders in diesem bestimmt, richtet sich nach der Zuständigkeitsregelung der
Hauptsatzung über die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.  
Die Auszahlungen für Investitionen innerhalb einer Investitionsnummer sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes
bestimmt ist.
Die Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Amtes werden je-
weils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zweckgebundene Aufwendungen und Auszahlungen bleiben davon unberührt.
Interne Leistungsverrechnungen des Ergebnishaushaltes bedürfen keiner Zustimmung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen.
Die zweckgebundenen Verwendungen von Spenden bedürfen keiner Zustimmung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
durch den Gemeinderat oder die beschließenden Ausschüsse.

Otterwisch, 25. November 2025
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Öffentliche Bekanntmachungen

n Haushaltssatzung der Gemeinde Otterwisch für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 
25. November 2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 

im Ergebnishaushalt mit dem
– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                                                                                                                                              2.944.700 Euro
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                                                                                                                                3.127.700 Euro
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf                                                                                   -183.000 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                                                                                                                                                   0 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                                                                                                                     0 Euro
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                                                                                                 0 Euro
– Gesamtergebnis auf                                                                                                                                                                                                           -183.000 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf                                                -20.900 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                                                                       0 Euro
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 

gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf                                                                                                                                                               240.600 Euro
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf              0 Euro
– veranschlagten Gesamtergebnis                                                                                                                                                                                       36.700 Euro

im Finanzhaushalt mit dem
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                               2.870.550 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                              2.785.850 Euro
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der 

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                                                             84.700 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                  59.950 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                  63.150 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                               -3.200 Euro
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus 

laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                                                        81.500 Euro

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                         0 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                             16.600 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                         -16.600 Euro
– Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf                                                                                                                  64.900 Euro
festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, 
wird auf                                                                                                                                                                                                                                         557.170 Euro 
festgesetzt.                                                                                                   

§ 5
Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                  400 v. H.
Gewerbesteuer auf                                                         380 v. H.

§ 6
Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen erhalten gemäß § 19 Absatz 1 und 4 SächsKomHVO-Doppik einen Zweckbindungsvermerk. Die damit im
Zusammenhang stehenden zweckgebundenen Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Absatz 3 KomHVO für übertragbar erklärt.
Die Aufwendungskonten 4211, 4221 sowie die Auszahlungskonten 7211 und 7221 werden gemäß §21 Absatz 2 KomHVO für übertragbar erklärt. 
Die Aufwendungen der Kontengruppe 51 (realisierbare außerordentliche Aufwendungen) werden gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO für übertragbar er-
klärt. 
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Öffentliche Bekanntmachungen

Die Aufhebung der Sperrvermerke laut Haushaltsplan 2026, falls nicht anders in diesem bestimmt, richtet sich nach der Zuständigkeitsregelung der
Hauptsatzung über die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.  
Die Auszahlungen für Investitionen innerhalb einer Investitionsnummer sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes
bestimmt ist.
Die Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Amtes werden je-
weils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zweckgebundene Aufwendungen und Auszahlungen bleiben davon unberührt.
Interne Leistungsverrechnungen des Ergebnishaushaltes bedürfen keiner Zustimmung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen.
Die zweckgebundenen Verwendungen von Spenden bedürfen keiner Zustimmung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
durch den Gemeinderat oder die beschließenden Ausschüsse.

Otterwisch, 25. November 2025

2. Der Haushaltsplan zum Doppelhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 der Gemeinde Otterwisch liegt für jedermann zur kostenlosen Ein-
sichtnahme für die Dauer einer Woche vom 15.12.2025 bis zum 21.12.2025 während folgender Dienstzeiten:
montags                       08.00 Uhr  bis  12.00 Uhr  und  13.00 Uhr  bis  15.30 Uhr
dienstags                     08.00 Uhr  bis  12.00 Uhr  und  13.00 Uhr  bis  17.00 Uhr
mittwochs                    08.00 Uhr  bis  12.00 Uhr  und  13.00 Uhr  bis  15.30 Uhr
donnerstags                08.00 Uhr  bis  12.00 Uhr  und  13.00 Uhr  bis  15.30 Uhr
freitags                         08.00 Uhr  bis  11.00 Uhr

im Gemeindeamt der Gemeinde Otterwisch öffentlich aus.

3. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen 2025 und 2026 der Gemeinde Otterwisch erfolgte mit Bescheid vom 27.11.2025
durch die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Landkreis Leipzig.

Otterwisch, 12.12.2025

n Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
1. die Ausfertigung dieser Satzung ist nicht oder fehlerhaft erfolgt;
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung sind verletzt worden;
3. der Bürgermeister hat den Beschluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit  widersprochen;
4. vor Ablauf der o.g. Frist die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der  Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes,

der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden.

Otterwisch, 12.12.2025

In eigener Sache

Sie möchten das 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Otterwisch 
kostenfrei als digitales Abo bestellen?
Scannen Sie dazu den QR-Code oder senden Sie eine E-Mail an 
newsletter@riedel-verlag.de
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n Gemeinsamer Spendenaufruf 

    Gemeinde Otterwisch und

Heimatverein Otterwisch e.V.

    „Otti 2020“  

zur Unterstützung der Gemeinde Otterwisch 
für Ersatzpflanzungen von Bäumen 

„Wer Bäume pflanzt, obwohl er weiß,
dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird,
hat zumindest begonnen, 
den Sinn des Lebens zu begreifen.“         Rabindranath Tagore

Die Gemeinde Otterwisch und der Heimatverein Otterwisch e.V.
„Otti 2020“ möchten ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Jede
Spende hilft uns dabei, Bäume zu kaufen, zu pflanzen und zu pfle-
gen.

Unterstützen Sie uns! Gern auch mit Baumpatenschaften für
einen konkreten Baum! 

Bäume tragen maßgeblich zu einer besseren Lebensqualität bei.
Sie spenden Schatten in heißen Sommermonaten, binden Staub
und produzieren lebenswichtigen Sauerstoff. Sie sind Nahrungs -
quelle und natürlicher Lebensraum für viele Tierarten.

Die Lebensbedingungen der Bäume werden durch Hitze, Trocken-
heit, Krankheit und Wetterextremen zu einer Herausforderung. Es
ist eine große Aufgabe, den Baumbestand 
zu erhalten und Verluste auszugleichen.

Die Gemeinde Otterwisch und der Heimatverein Otterwisch e.V.
„Otti 2020“ bitten herzlich um Spenden, damit im Bereich der
Spiel- und Sportanlagen in Otterwisch neue Bäume gepflanzt wer-
den können.

Wir freuen uns, wenn Sie uns bei dieser Aufgabe mit einer zweck-
gebundenen Spende unterstützen! 

Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann überweisen Sie Ihre
Spende mit dem Kennwort: „Bäume“ auf das Konto der Gemeinde
Otterwisch.   

Bank: Sparkasse Muldental
IBAN: DE51 8605 0200 1010 0013 92
BIC:   SOLADES1GRM
Kennwort: Bäume

Für Fragen und Anregungen stehen Ihnen die Mitarbeiter der
Gemeindeverwaltung und der Vorstand des Heimatsvereins gern
zur Verfügung. Spendenquittungen werden durch die Gemeinde
Otterwisch nach Annahme der Spende (Beschluss durch Gemein-
derat) ausgestellt. 

Informationen

Unsere Gemeinde im Internet: 

www.gemeinde-otterwisch.de

n Bekanntmachung

Die Gemeindeverwaltung Otterwisch, Hauptstraße 7, 04668 Otter-
wisch ist vom 22.12.2025 bis 02.01.2026 geschlossen.

Der Bürgermeister 

n Neuer Online-Service für 

    SEPA-Lastschriftmandat

Über die Homepage der Gemeinde Otterwisch sowie über die Homepage
der Stadt Bad Lausick können Sie jetzt ganz einfach online ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilen – zum Beispiel für Zahlungen von Hunde-
steuer, Grundsteuer oder Gewerbesteuer an die Gemeinde Otterwisch.
Dabei können Sie selbst auswählen, für welche Zahlungen das Mandat
gelten soll.
Bitte beachten Sie, dass für die Gemeinde Otterwisch ein separates
Formular zur Verfügung steht.

Gemeindeverwaltung Otterwisch

n Winterdienst in unserer Gemeinde

Die Gemeindeverwaltung erinnert daran, dass bei Schneefall auch An-
lieger Pflichten haben. 
Nach der Otterwischer Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlie-
ger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege obliegt
es innerhalb der geschlossenen Ortslage den Straßenanliegern, die
Gehwege für Fußgänger bei Schneeanhäufungen zu räumen sowie bei
Schnee- und Eisglätte zu bestreuen. Straßenanlieger im Sinne dieser
Satzung sind Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, die an einer
Straße liegen oder von ihr einen Zugang haben. Besitzer sind insbeson-
dere Mieter und Pächter, die das Grundstück ganz oder teilweise ge-
brauchen. 

Im § 5 ist der Umfang des Schneeräumens wie folgt festgeschrieben:
(1) Die Gehwege sind auf eine solche Breite von Schnee oder auftauen-

dem Eis zu räumen, dass die Flüssigkeit und Sicherheit des Fußgän-
gerverkehrs gewährleistet ist; sie sind mindestens in einer Breite von
1,00 m zu räumen.

(2) Der geräumte Schnee und das auftauende Eis sind auf dem restlichen
Teil des Gehweges, soweit der Platz dafür ausreicht, am Rande der
Fahrbahn anzuhäufen. Die Straßenrinne und die Straßeneinläufe sind
freizuhalten. 

(3) Die von Schnee oder auftauendem Eis geräumten Flächen vor den
Grundstücken müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine
durchgehende Benutzbarkeit der Gehwegfläche gewährleistet ist.
Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn in einer Breite
von mind. 1,50 m zu räumen.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Abwesenheit nicht von der
Räum- und Streupflicht entbindet. 

Die Gemeindeverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass parkende
Kraftfahrzeuge bei Schneefall den Räumdienst nicht behindern dürfen.
Die Fahrzeuge sind auf den eigenen Grundstücken zu parken. 

Die Gemeindeverwaltung
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Informationen

Auch in dieser Adventszeit verwandeln sich ausgewählte Waldorte im
Forstbezirk Leipzig wieder in stimmungsvolle Treffpunkte für all jene,
die ihren Weihnachtsbaum gern frisch und direkt aus dem Wald holen
möchten. Auch 2025 lädt der Forstbezirk Leipzig an mehreren Advents -
wochenenden dazu ein, in den eigens dafür gepflegten Weihnachts-
baumkulturen aktiv zu werden und den Baum fürs Fest eigenhändig zu
schlagen.

n Termine zum Weihnachtsbaum(-selber)schlagen
Böhlen, Revier Naunhof-Harthwald
Sonntag, den 21. Dezember 2025, von 10:00 bis 15:00 Uhr
Zufahrt über Parkplatz Imbiss „Waldeck“ an der Bundesstraße 2 zwi-
schen Zwenkau und Großdeuben

Naunhofer Forst, Revier Naunhof-Harthwald
Sonntag, den 14. Dezember 2025, von 10:00 bis 15:00 Uhr
Weihnachtsbaumkultur am Dreiflügelweg Einfahrt im Einbahnstraßen-
system von Großsteinberger Straße kommend Ausfahrt über Klingaer
Straße Oberholz

Revier Leipzig-Süd
Sonntag, den 14. Dezember 2025, von 9:00 bis 14:00 Uhr
Zufahrt über Mühlenweg in Großpösna, Anfahrt ab Waldeingang ausge-
schildert

Wermsdorfer Wald, Revier Collm
Samstag, den 20. Dezember 2025, von 9:00 bis 14:00 Uhr
Zufahrt über den Kalkweg. Aus Richtung Wermsdorf kommend, in Rich-
tung Collm fahrend biegen Sie den letzten Waldweg vor dem Waldaus-
gang rechts ab und folgen dann der Ausschilderung.

Andreas Padberg, Leiter Forstbezirk Leipzig
Telefon: 0341860800, E-Mail: leipzig.poststelle@smekul.sachsen.de

n Weihnachtsbäume zum selber Schlagen

– Advent 2025 im Forstbezirk 

n Tierbestandsmeldung 2026

Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse
– Anstalt des öffentlichen Rechts –

Sehr geehrte Tierhalterinnen und Tierhalter,
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalterin und Tierhalter von Pferden,
Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Fischen und Bienen zur
Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen Tierseuchenkasse
gesetzlich verpflichtet sind.

n Die fristgerechte Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbe-
stand ist Voraussetzung für:

– eine Entschädigungszahlung von der Sächsischen Tierseuchenkasse
im Tierseuchenfall,

– die Beteiligung der Sächsischen Tierseuchenkasse an den Kosten für
die Tierkörperbeseitigung und

– die Gewährung von Beihilfen und Leistungen durch die Sächsische
Tierseuchenkasse.

Der Sächsischen Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalterinnen
und Tierhalter erhalten Ende Dezember 2025 einen Meldebogen per
Post. Sollte dieser bis Mitte Januar 2026 nicht bei Ihnen eingegangen
sein, melden Sie sich bitte bei der Sächsischen Tierseuchenkasse, um
Ihren Tierbestand anzugeben.
Tierhalterinnen und Tierhalter, welche ihre E-Mail-Adresse bei der Säch-
sischen Tierseuchenkasse autorisiert haben, erhalten die Meldeauffor-
derung per E-Mail.

Auf dem Tierbestandsmeldebogen oder per Online-Meldung sind die am
Stichtag 1. Januar 2026 vorhandenen Tiere zu melden. Sie erhalten da-
raufhin Ende Februar 2026 Ihren Beitragsbescheid. Bis dahin bitten wir
Sie, von Anfragen zum Beitragsbescheid abzusehen.

Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des Sächsischen
Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG)
in Verbindung mit der Beitragssatzung der Sächsischen Tierseuchen-
kasse, unabhängig davon, ob Sie die Tiere im landwirtschaftlichen Be-
reich oder zu privaten Zwecken halten.

Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei dem für Sie zu-
ständigen Veterinäramt hinweisen.

n Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informationen zur Melde-
und Beitragspflicht, zu Beihilfen der Sächsischen Tierseuchenkasse so-
wie über die Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, u. a. Ihr Bei-
tragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten drei Jahre), erhaltene
Beihilfen, Befunde sowie eine Übersicht über Ihre bei der Tierkörperbe-
seitigungsanstalt entsorgten Tiere einsehen.

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstr. 7a,
01099 Dresden
Telefon: 0351 80608-30
E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de 
Internet: www.tsk-sachsen.de

Liebe Kinder, Eltern und Kollegen,

anlässlich meines Eintritts in den 
Ruhestand erreichten mich sehr viele
Glückwünsche und tolle Aufmerksam -

keiten, was mich sehr rührte. Auf 
diesem Weg möchte ich mich ganz 
herzlich dafür bedanken! Mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge
sage ich nun Tschüss Kita Otterwisch.

Eure Dagmar Beuth

Landwirtschaftliche Flächen 
zum Pachten oder Kaufen

zu einem fairen Preis gesucht!

Wir bezahlen die Pacht pünktlich an Sie!

Kontakt: Milchhof Kötitz GmbH & Co. KG
Böhlaer Str. 22,
04779 Wermsdorf/Calbitz
Tel. 034361/63523
Mail: info@hengelgroup.de  Hengel Group

Anzeige(n)
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Informationen

Lokale Aktionsgruppe Leipziger Muldenland e.V.
Leipziger Straße 17, 04668 Grimma

Telefon 03437/707071
regionalmanagement@leipzigermuldenland.de

www.leipzigermuldenland.de

n Sprechstunde LEADER-kompakt 2026

Seit mehr als 15 Jahren ist der LEADER-Gedanke im Leipziger Mulden-
land fest verankert und findet sich in hunderten von Projekten der Ein-
wohner und Akteure vor Ort wieder, welche mit Unterstützung durch die
LEADER-Förderung für das Gemeinwohl und die zukunftsorientierte
Regionalentwicklung umgesetzt werden konnten. Auch im Jahr 2026
können sich interessierte Akteure zu ihren vielen guten Ideen für kreati-
ve und nachhaltige Projekte, die noch verborgen im Schubfach schlum-
mern, im Rahmen der bewährten LEADER-kompakt Sprechstunden
detailliert beraten lassen.

Die lokale Aktionsgruppe Leipziger Muldenland bietet folgende Termine
an, welche ohne jegliche Anmeldung genutzt werden können.

Jeweils von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr stehen Mitarbeiter des Regionalma-
nagementes der LAG Leipziger Muldenland an folgenden Standorten zu
nachstehenden Terminen für die Besprechung der Ideen und Fragen zur
Verfügung:

12. Januar 2026           Büro Regionalmanagement Grimma, 
                                 Leipziger Straße 17

02. Februar 2026         „Lebendige Ecke“ Bad Lausick, 
                                 Straße der Einheit 34

02. März 2026              Coworking – Space Jugendhaus Bennewitz, 
                                 Dorfstraße 29

13. April 2026              Coworking – Space Brandis, Markt 8
04. Mai 2026                Coworking – Space „Leuchte Wurzen“, 

                                 Badergraben 16
01. Juni 2026                Coworking – Space SAULIS, Röcknitz, 

                                 An der Wasserburg 1
29. Juni 2026                Coworking – Space Bahnhof Borsdorf, 

                                 Bahnhofstraße 16

Schon jetzt freut sich die lokale AktionsgruppeLeipziger Muldenland auf
die Vielfalt der Ideen, welche die Menschen vor Ort mit großartigem
Engagement, Freude, Mut und Empathie sowie hohem Verantwortungs-
bewusstsein zum Wohle ihrer liebens- und lebenswerten Region ver-
wirklichen wollen!

Beilagenhinweis:

Dieser Ausgabe liegen keine Beilagen bei.

n Neues Spielgerät für die 

    Kita Sonnenschein –

    Dank an unseren Sponsor

Für die Kinder dreht sich ab sofort alles um den Ball. Seit Anfang Novem-
ber 2025 gibt es eine neue große Bällebahn in der Krippe.
Mit großer Freude möchten wir uns bei dem großzügigen Sponsor be-
danken. Dank dieser Unterstützung konnten wir den Krippenbereich um
eine aktraktive und  kindgerechte Spielmöglichkeit erweitern, die nicht
nur Spaß macht, sondern auch alle Entwicklungsbereiche der Kinder för-
dert.
Die neue Bällebahn wurde begeistert von den Kindern angenommen,
selbst unsere Vorschüler kommen gern in die Krippe, um diese aus zu
probieren. Uns liegt es sehr am Herzen, den Kindern im Alltag genügend
Raum für Bewegung, Entfaltung und gemeinsames Erleben zu geben.
Das neue Spielgerät unterstützt genau das und bereichert unsere Kita
auf wunderbare Weise. Unsere Krippe ist mit dem neuen Spielgerät ein
Stück lebendiger geworden. Hier wird täglich entdeckt, ausprobiert und
gemeinsam gespielt – genauso, wie wir es uns vorgestellt haben.
Im Namen aller Kinder, Eltern und Erzieher/-innen möchten wir unseren
herzlichen Dank an Familie Pahnke/Gottschalk aussprechen. Hiermit
wurde ein Beitrag geleistet, unsere Kita noch schöner und lebensfroher
zu machen.

Neues aus der Kita

n Vorlesetag 2025

Auch dieses Jahr besuchten die Viertklässler die Kinder in der Kita Otter-
wisch und Großbardau. Sie haben Bücher ausgewählt und sie den Grup-
pen vorgestellt. Warum ist Vorlesen so wichtig? Es fördert Fantasie,  Em-
pathie, Konzentration und natürlich auch das Sprachverständnis. Aber
ein besonderes Highlight ist es natürlich, wenn Kinder anderen Kindern
etwas vorlesen. Was für eine schöne Tradition gemeinsam mit der
Grundschule! Texte und Fotos: Archiv Kita
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Neues aus der Kita

Vielen Dank für ein tolles Jahr 2025

„Weiß sind Türme, Dächer, Zweige, und das Jahr geht auf die Neige,
und das schönste Fest ist da!“

(Theodor Fontane)

Wir wünschen allen Kindern, Eltern, Angehörigen und Unterstützern
unserer Kita ein fröhliches und natürlich auch 

besinnliches Weihnachtsfest. Wie Fontane sagte, 
eins der schönsten Feste. Darum leuchten in dieser Zeit nicht 

nur die Kerzen und Lichter, 
sondern auch die Herzen von Jung und Alt.

Herzlichst, das Kita-Team

n Unser Martinstag

Am 11. November, dem Martinstag, drehte sich bei den Zwergplaneten
alles um das Thema Teilen und Gemeinschaft – und natürlich um leckere
Martinshörnchen! Schon am Vormittag herrschte in der Gruppe reges
Treiben: Die Kinder kneteten eifrig ihren Teig, rollten ihn mit kleinen Nu-
delrollen aus und formten daraus mit viel Geschick und Begeisterung ih-
re eigenen Hörnchen.
Mit leuchtenden Augen beobachteten sie später, wie die duftenden Ge-
bäckstücke im Ofen goldbraun wurden. 
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Zum Vesper wurden die Hörnchen schließlich traditionell miteinander
geteilt – ganz im Sinne des heiligen Martin, der seinen Mantel mit einem
frierenden Bettler teilte. So wurde aus dem Backtag nicht nur ein kulina-
risches, sondern auch ein Erlebnis, das den Kindern auf schöne Weise
vermittelte, wie wertvoll das Teilen und Füreinander-Dasein ist.
Der Duft nach frisch gebackenem Gebäck und die Freude der Kinder
machten diesen Martinstag zu einem besonderen Moment der Gemein-
schaft und des Miteinanders bei den Zwergplaneten.
Text und Fotos: Archiv Kita

Anzeige(n)

MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDE OTTERWISCH                                                                                                                       Freitag, 12. Dezember 2025

11



Förderverein der Grundschule
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Ein solches Fest gelingt nur, wenn viele helfende Hände zusammenwir-
ken. Deshalb möchten wir uns bedanken. Ein Dank gilt natürlich auch
allen Familien, Kindern und Beteiligten, die mit ihren Laternen, Liedern
und ihrer Freude diesen Abend zum Leuchten gebracht haben. Ein be-
sonderer Dank geht ebenfalls noch an die Gemeinde Otterwisch, die uns
diesen Platz zur Verfügung gestellt hat.
Gemeinsam haben wir gezeigt, wie schön es ist, wenn eine Gemeinschaft
zusammenkommt, um Licht zu teilen – ganz im Sinne von St. Martin.
Text und Fotos: Archiv FöV Grundschule

Wir wünschen allen Zwei- undVierbeinern ein besinnlichesWeihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.

Ihre Hundeschule Otterwisch

Brückenweg 7, 04668 Otterwisch

Tel.: 03 43 45 / 9 10 44
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Förderverein der Grundschule

n DANKE für diesen wundervollen 

    MARTINSTAG!

Der Martinstag stand in diesem Jahr unter
dem Zeichen der Zusammenarbeit aus För-
derverein der Grundschule, der FFW Otter-
wisch und der Kirche. Mit leuchtenden La-
ternen, strahlenden Kinderaugen und dem
Gedanken des Teilens durften wir einen stimmungsvollen Abend erle-
ben, der uns lange in Erinnerung bleiben wird. Wir konnten die Martins-
geschichte in der Kirche Otterwisch erleben, die uns an die Werte des
Teilens erinnert hat. Die Freiwillige Feuerwehr Otterwisch hat mit Ihrer
Anwesenheit nicht nur für Sicherheit gesorgt und den Laternenzug be-
gleitet, sondern sich ebenfalls um die Getränke und das Wohlfühlen am
Lagerfeuer gekümmert. Bei leckerem Glühwein und warmem Kinder-
punsch konnten alle die Akkordeonmusik genießen. Für die kulinarische
Umrandung war ebenfalls bestens gesorgt: Am Grill gab es herzhaftes
Essen und für alle Naschkatzen wurden frische Waffeln und köstliche
Crêpes zubereitet.
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Neues aus der Grundschule

n Grundschul-News

Am 30. Oktober feierten wir ein fröhliches Halloweenfest an unserer
Grundschule. An zahlreichen Stationen konnten die Kinder gruselige
Bastelarbeiten herstellen, ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich
sowohl im Gruselparcours als auch auf der Tanzfläche so richtig austo-
ben. Ein besonderes Highlight war die Schleim-Station: Dort stellten die
Schülerinnen und Schüler ihren eigenen glibberigen Schleim her – bunt,
lustig und mit einer schönen Portion Halloween-Zauber. Die Kinder hat-
ten sichtlich Spaß, lachten, spielten und freuten sich über ihre schaurig-
schönen Kunstwerke, die sie stolz mit nach Hause nehmen konnten. So
wurde das Fest zu einem tollen Erlebnis, an das sich alle gerne erinnern
werden.

Kurz vor dem 1. Advent öffnete unsere Schule und auch der Hort die Tü-
ren zum Weihnachtsbasteln, Caféplausch und gemütlichem Miteinan-
der. Beim Herstellen von Zapfenschneeeulen, Bücherbäumen und weih-
nachtlichen Gestecken konnte sich gemütlich ausgetauscht werden. Im
Speiseraum öffnete wieder unser Elterncafe. Es gab leckeren Kuchen,
Kaffee und Zeit für nette Gespräche. Ein herzlicher Dank geht an alle Hel-
fende und fleißigen Bäcker bzw. Bäckerinnen. Der Höhepunkt an diesem
Tag war einmal mehr das Weihnachtstheater „Trollige Weihnachten“.
Die Kinder aus den einzelnen Bereichen von Theater, Chor und Tanz stan-
den mit viel Freude, Fleiß und Mut gemeinsam auf der Bühne. Sie haben
mit Ihrem Einsatz die Geschichte lebendig gemacht und alle verzaubert!
Ein großer Dank gilt dem Einsatz und Engagement der verantwortlichen
Leiterinnen Kora Glöckner, Vivian Lösche, Claudia Delling-Naumann, Ro-
my Aurig und Emily Thomas. Ohne Sie wäre eine so zauberhafte Veran-
staltung nicht möglich. Danke auch für die große Spendenbereitschaft
aller. Die Veranstaltung bot einen stimmungsvollen Einstieg in die Ad-
ventszeit und zeigte einmal mehr, wie lebendig und engagiert unsere
Schulgemeinschaft ist.
Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei allen Mitarbeitenden unseres
Bauhofs bedanken, die uns immer wieder in allen Belangen unterstüt-
zen.
Nun beginnt die besinnliche Adventszeit und wir wünschen allen ein
wunderschönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2026.
Text und Fotos: Archiv Grundschule
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Neues von der Feuerwehr

Otterwisch, den 10. November 2025
Wenn die meisten Otterwischer den Feier-
abend genießen, wird es für die Freiwillige Feu-
erwehr Otterwisch manchmal erst richtig aktiv.
So auch an diesem Abend, als die Kameradin-
nen und Kameraden im Rahmen der Baum-
pflanz-Challenge zur Schaufel griffen, um im
Garten der Kindertagesstätte „Sonnenschein“
eine stattliche Sommerlinde zu pflanzen.

n Warum eine Linde?
Die Idee kam ganz im Sinne der aktuellen
Baumpflanz-Challenge an der sich Feuerweh-
ren in der ganzen Region beteiligen. Die Chal-
lenge soll ein Zeichen für Umweltbewusstsein
und Gemeinschaft setzen. Die Freiwillige Feu-
erwehr Otterwisch wurde von der Feuerwehr
Lauterbach nominiert – und nahm die Heraus-
forderung an. Der Förderverein der FFW Otter-
wisch e.V. stellte die finanziellen Mittel zum Er-
werb einer Sommerlinde bereit.

n Eine abendliche Aktion mit Symbolkraft
Nach einem kurzen Lagecheck rückten die Ka-
meraden an, um das Projekt umzusetzen. Ohne
Kindertrubel – denn die Kita hatte längst ge-
schlossen – arbeiteten die Feuerwehrleute
konzentriert und routiniert: Pflanzloch aushe-
ben, Baum ausrichten, Erde auffüllen, angie-
ßen. Die Sommerlinde bekam einen Platz, an
dem sie künftig wachsen und Schatten spen-
den kann.
Gleichzeitig zeigt die Aktion, dass die Freiwilli-
ge Feuerwehr Otterwisch nicht nur im Einsatz-
fall zuverlässig zur Stelle ist, sondern sich ak-
tiv für die Zukunft des Dorfes engagiert. Ein
Baum sagt manchmal mehr als viele Worte.

n Die Challenge geht weiter!
Natürlich wäre die Aktion nicht komplett ohne
die obligatorische Weitergabe des Staffelhol-
zes. Otterwisch nominierte gleich drei Wehren:

n Feuerwehr Otterwisch pflanzt Zukunft: Eine Linde für den Kita-Garten

Großbuch, Pomßen und Oelzschau. Damit setzt
sich die grüne Welle der Baumpflanz-Challenge
fort. Einige nominierte Wehren wurden inzwi-
schen ebenfalls aktiv. Denn: Je mehr Bäume ge-
pflanzt werden, desto grüner wird unsere Regi-
on – und das ist ein Gewinn für alle!
Ein Baum für die kommenden Generationen
Auch wenn an diesem Abend keine Kinder an-

wesend waren, ist klar: Die Linde wurde für sie
gepflanzt.
In den kommenden Jahren wird sie im Garten
der Kita „Sonnenschein“ zu einem lebendigen
Stück Natur heranwachsen – ein Ort für Schat-
tenpausen, zum Spielen und vielleicht sogar
für kleine Naturprojekte mit den Kindern. 
Text und Fotos: Archiv FFW Otterwisch

Anzeige(n)

STEINBACH
Bedachungen GmbH

Bad Lausicker Str. 2d - 04668 Otterwisch

Mobil: 0172 - 79 06 915

www.steinbach-bedachungen.de
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n Liebe Mitglieder, Freunde, Förderer

und Otterwischer, 

der Vorstand des Heimatvereins wünscht
Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und eine gesundes, und erfolgreiches Jahr
2026! Gleichzeitig möchten wir Danke sagen

für Euer Engagement, Eu-
re Hilfe, Unterstützung jeglicher Form. Wir ver-
sprechen auch im neuen Jahr unsere ganze
Kraft dafür einzusetzen, um unsere Projekte
zum Wohle unseres Dorfes umzusetzen.

Der Vorstand

Heimatverein Otterwisch

n Einladung zum Glühwein 

    an der Feuerschale

Die Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr Otter-
wisch laden zum Glühwein an der Feuerschale am Samstag, dem 24. Ja-
nuar 2026 ab 17 Uhr ans Gerätehaus zu ein paar gemütlichen Stunden
am offenen Feuer bei Glühwein, Bier und Bratwurst herzlich ein.
Es darf auch gern die eigene Glühweintasse mitgebracht werden.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Otterwisch e.V.

Neues von der Feuerwehr

n Die Jugendfeuerwehr 

    sammelt wieder Schrott!

Liebe Otterwischer, liebe Großbucher,

am 10.01.2026, ab 08:00 Uhr

findet wieder die Schrottsammlung der Jugendfeuerwehr statt.

n Wir nehmen mit:        
– Altmetalle aller Art
– Ausgediente Haushaltsgeräte (keine Kühl- und Tiefkühlgeräte!)
– Ausgediente Gartengeräte
– Auto/Motorrad/Moped-Batterien
– Autofelgen (ohne Reifen!)

Bitte stellen Sie die Dinge, die wir mitnehmen dürfen, erst am
10.01. früh gut sichtbar an die Straße um Diebstahl vorzubeugen.

Sollten Sie Hilfe beim Tragen benötigen oder Fragen haben, dann
rufen Sie uns gern an: 0173 8806277

Viele Grüße, Ihre Jugendfeuerwehr der Gemeinde Otterwisch

n Weihnachtsgrüße 

    von der Feuerwehr

Zu Weihnachten beim Kerzenschein
zieht Liebe in die Herzen ein.
So wünschen wir ein Fest voll Frieden
glücklich im Kreise Eurer Lieben!

Autor: unbekannt

Die Freiwillige Feuerwehr Otterwisch und die Mitglieder des
Fördervereins wünschen allen eine schöne und besinnliche Weih-
nachtszeit und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!
Ein ereignisreiches Jahr 2025 mit einigen interessanten Höhepunk-
ten liegt hinter uns. Die regelmäßige Teilnahme und die große Un-
terstützung bei unseren Veranstaltungen bedeuten uns sehr viel.
Es freut uns, dass unsere Angebote so gut angenommen werden
und wir gemeinsam schöne Momente erleben können. Besonders
möchten wir uns recht herzlich bei allen unseren Sponsoren und
Unterstützern bedanken!
Auch im Jahr 2026 freuen wir uns auf zahlreiche interessierte
Besucher zu Veranstaltungen von und mit der Feuerwehr,
u.a. Schrottsammlung der Jugendfeuerwehr (10.01.2026), Glüh-
wein an der Feuerschale (24.01.2026), Fest zur Walpurgisnacht
(30.04.2026). 

Lasst euch überraschen!

Die Kameraden und Kameradinnen
der Freiwilligen Feuerwehr Otterwisch
Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Otterwisch e.V. 
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Heimatverein Otterwisch

n Große Freude beim Heimatverein!

Der Heimatverein erhielt zum 18. November eine Einladung von der
Sparkasse Muldental zur Übergabe des PS-Zweckertrages. Jährlich zwei
mal schüttet die Sparkasse Gewinne aus ihrer PS-Lotterie aus und för-
dert damit Vereine, Initiativen und Einrichtungen.

Foto: Thomas Kube

Wir hatten uns mit dem Projekt „Geschichte und Geschichten erzählen“
beworben. Das Projekt beinhaltet die Anschaffung, Gestaltung und Auf-
stellung von Informationstafeln an exponierten Stellen im Ort. Mittels
Bild- und Textmaterial sollen so für Gäste, Durchreisende aber auch Ein-
wohner zu den entsprechenden Standorten Informationen ihrer Ge-
schichte aber auch den Menschen dahinter erlebbar  gemacht werden.
Das besondere an diesem Projekt ist aber, dass mit Hilfe von QR-Codes
aus dem Internet über unsere Internetseite weitere, tiefer gehende In-
formationen abgerufen werden können. Das ermöglicht auch eine stän-
dige Erweiterung und Aktualisierung der Inhalte.
Inzwischen ist zu den künftigen Standorten mit der Gemeindeverwal-
tung eine Abstimmung erfolgt. Auf unseren Vorschlag wird je eine Info-
tafel im Bereich Rittergut, Schule, Wassermühle und Spielplatz/Sport-
anlagen errichtet. Das Projekt wird auf Grund der Förderrichtlinien bis
zum 31.12.2026 abgeschlossen sein.

Beispielfoto

Ein großes „Dankeschön!“ an die Sparkasse Muldental für die Unter-
stützung des Projektes mit 4.056,15 Euro !

Kirchennachrichten

n Krippenspiele und Christvesper

21.12.2025 – IV. Advent 
17:00 Uhr    Bernbruch                        Krippenspiel 
                                                                (Spiel mit Junger Gemeinde)

24.12.2025 – Heilliger Abend
14:30 Uhr    Stockheim                        Christvesper mit Spiel
16:00 Uhr   Otterwisch                       Christvesper mit Spiel
16:00 Uhr   Kleinbardau                     Christvesper mit Spiel
16:00 Uhr   Großbardau                     Christvesper mit Spiel
17:30 Uhr   Großbuch                         Christvesper mit Spiel
23:00 Uhr   Großbardau                     Krippenspiel
                                                                (Spiel mit Junger Gemeinde)
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Nach fast einem Jahrzehnt engagierter haus-
ärztlicher Betreuung verabschiedet sich Bernd
Heerklotz zum 30. März 2026 aus der
Hausarzt praxis Otterwisch. Seit 2017 war er für
viele Patientinnen und Patienten eine verläss-
liche medizinische Anlaufstelle – mit fachlicher
Kompetenz, menschlicher Nähe und einem of-
fenen Ohr für die Sorgen des Alltags.
Nun übergibt er die Praxis in die erfahrenen
Hände von Kerstin Wolff, die sich bereits auf ih-
re neue Aufgabe freut. Frau Wolff bringt nicht
nur medizinisches Know-how mit, sondern
auch ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse
von Patientinnen und Patienten in ländlichen
Regionen.
Ihre medizinische Laufbahn begann im Klini-
kum Altenburg, wo sie ihren Facharzt für Inne-
re Medizin absolvierte. Ab 2021 war sie in ei-
nem Medizinischen Versorgungszentrum
(MVZ) in Leipzig tätig und wechselte 2023 in
die hausärztliche Versorgung nach Großpösna.
Dort hat sie sich schnell einen Namen gemacht
– als zugewandte, gewissenhafte und moder-
ne Ärztin, die den Menschen in den Mittel-
punkt stellt.

Herr Heerklotz blickt mit Dankbarkeit auf die
vergangenen Jahre zurück:
„Es war mir eine große Freude und Ehre, die
Menschen in Otterwisch medizinisch begleiten
zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass Frau Wolff
mit ihrer Erfahrung und ihrer herzlichen Art die
Praxis in meinem Sinne weiterführen wird.“
Auch Frau Wolff möchte den Übergang so be-
hutsam und persönlich wie möglich gestalten:
„Ich freue mich darauf, die Menschen in Otter-
wisch persönlich kennenzulernen – mit allem,
was sie bewegt. Für mich steht eine vertrau-
ensvolle und langfristige Begleitung im Mittel-
punkt.“
Auch neue Patientinnen und Patienten sind
herzlich eingeladen, sich ein Bild von der neu-
en Hausärztin zu machen. Ein regelmäßiger
Gesundheits-Check oder ein erstes Kennen-
lerngespräch kann ein guter Anlass sein, sich
mit der Praxis vertraut zu machen – ganz
gleich, ob man neu im Ort ist oder bisher keine
feste hausärztliche Betreuung hatte.
Kerstin Wolff und ihr Team freuen sich, Sie ab
April persönlich kennenzulernen.
Foto: privat

Informationen

Seit April 2023 betreiben Laura und Thomas (Bommel) Grothe aus Groß-
buch das Sportlerheim. Feste Öffnungszeiten gibt es von Freitag bis
Sonntag, dass bedeutet aber nicht, dass eine Feier oder Veranstaltung
nicht auch mitten in der Woche stattfinden kann. Bommel macht es fast
immer möglich. So findet ja traditionsgemäß der Rentnertreff des Hei-
matvereins an jedem 3. Mittwoch im Monat um 14.00 Uhr statt. Da gibt
es immer ein leckeres Kaffee- und Kuchenbuffet. Auch so zaubert
Thomas immer wieder etwas Leckeres in seiner kleinen Küche und be-
hält auch bei „voller Hütte“ den Überblick. Das kann natürlich nur durch
die Unterstützung seiner Frau in ihrer Freizeit funktionieren. Bodenstän-
dige Küche zu moderaten Preisen – so kann man sein Angebot ehrlich
beschreiben. Zu besonderen Anlässen gibt’s auch mal was Besonderes.

n Ein neues Kapitel in der Hausarztpraxis Otterwisch:

    Dr. Bernd Heerklotz übergibt an Kerstin Wolff

n Ob Familienfeier, Stammtisch, Vereinsversammlung, Sportveranstaltung oder

Rentnertreff – bei Bommel bist Du gut aufgehoben

Foto: Archiv Heimatverein

So hat er gerade erst am 05.12. zum „Gänseschmaus im Bommelhaus“
erfolgreich eingeladen. Otterwisch kann sich glücklich schätzen, wieder
so einen Betreiber des Sportlerheims zu haben. Es gibt unzählige Bei-
spiele im Umland, wo solche Einrichtungen leer stehen und dem allmäh-
lichen Verfall ausgesetzt sind. Gerade wo die Gemeinde in den letzten
Jahren so viel in den gesamten Komplex investiert hat, wäre das ein De-
saster.
Wer Lust und Laune auf ein Bierchen, einen Imbiss bei netter Unterhal-
tung und eventuell beim Zuschauen eines Fußballspieles via Bezahl-
fernsehen mit Gleichgesinnten hat, sollte einfach mal  am Freitag oder
einem anderen Tag die Filzlatschen zu Hause  stehen lassen und sich auf
die Socken zu Bommel machen. Das trägt auch dazu bei, dass er uns
noch viele Jahre erhalten bleibt.
S. W. Müller, Heimatverein Otterwisch e.V.

Anzeige(n)

Frohe Weihnachten und ein glückliches,
erfolgreiches neues Jahr.

Gartenstraße 16, 04668 Otterwisch
Tel.: 034345 91157, Fax: 034345 55045
Mobil: 0163 2555376
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Ich lebte auf einem kleinen Bauernhof. Im Spätherbst, wenn die Feldar-
beit beendet war, fuhr mein Vater mehrmals mit dem Gespann nach
Borna-Witznitz und schaffte den Kohlenvorrat für den Winter heran. In
der Gaststätte Am Lerchenberg vor Borna wurde Rast gemacht und die
Pferde gefüttert. In diesem Waldstück wohnte der Lerchenberger Weih-
nachtsmann. Er war für unser Gebiet zuständig. Meine Schwester und
ich nutzten die günstige Gelegenheit und gaben unserem Vater die
Wunschzettel mit. Die Verbindung klappte prima. Einen Tag vor Weih-
nachten war die große Stube für uns Kinder tabu. Bei einem Bauern im
Dorf hatten wir einen Christbaum geholt. Der Stollen war schon vorher
im eigenen Backofen gebacken worden. Dazu kamen noch viele Sorten
von Gebäck nach alten Hausrezepten. Wir hatten für die Eltern kleine
Geschenke gebastelt. Die Zeit bis zum Abend wollte nicht enden. Am
Nachmittag gingen wir mit der Mutter in die Kirche zur Christvesper. Da-
nach musste noch das Vieh im Stall versorgt werden. Endlich war es so-
weit. Ein kleines Glöckchen am Baum wurde geläutet. Der Vater öffnete
die Tür zur guten Stube. Der Christbaum erstrahlte im vielfachen Kerzen-
schein. Der Berliner Ofen verlieh dem Raum eine mollige Wärme. Plötz-
lich pochte der Weihnachtsmann mit seiner Rute an die Tür. Mit keu-
chendem Atem schleppte er seinen Sack herein. 
Er musste erst mal verschnaufen. Schließlich kam er geradewegs vom
Lerchenberg zu uns. Wir sagten die Gedichte an und erhielten unsere
Geschenke. Zuletzt wurde der Sack ausgeschüttet, so dass die Nüsse

Historisches

Anzeige(n)

überall in der Stube herum rollten. Der Weihnachtsmann wurde mit ei-
nem Fresspäckchen für den Heimweg verabschiedet. 

n Kindheitserinnerungen 1940 – Der Weihnachtsmann vom Lerchenberg

Wir überreichten den Eltern unsere Geschenke und packten erwartungs-
voll unsere eigenen aus. Es war meist Spielzeug und Kleidung. Zum
Abendbrot gab es Kartoffelsalat und Hering. Danach machten wir mit
den Eltern Spiele. Dazu lief das Radio, ein Volksempfänger, mit der Sen-
dung deutsche Glocken läuten zur Weihnacht. Zwischendurch wurde
vom Stollen, dem Gebäck und Obst gegessen. Müde und zufrieden gin-
gen wir spät ins Bett. Erst später erfuhren wir, dass der Lerchenberger
Weihnachtsmann die Oma aus dem Nachbarhaus war. 

Karlheinz Herfurth im November 2025

Anzeige(n)
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2026!

Anzeige(n)

Galabau
Containerdienst  

Sandro Hagemann
& 

Buchhaltungsservice 
Sandra Hagemann

Am Oberteich 3
04668 Otterwisch

Tel.: 0177-8783009
0179-9772936

W ir danken 
unseren Kunden 

für Ihr Vertrauen und 
wünschen ein 

besinnliches 
Weihnachtsfest und einen
guten Start ins neue Jahr.

W

Korkparkett
Holzparkett
Leichtschiefer
Vinyl
Natur-
 Designböden

Haus-Garten-Freizeit-Messe 
in Leipzig

04668 Grimma

Lorenzstr. 16

Tel.: 03437 911240

www.kork-studio-mittag.de
info@kork-studio-mittag.de
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Schweißer / Schlosser / Anlagenmonteur 
für unsere Produk�on in Grimma m/w/d

technischen Vertriebsmitarbeiter / 
Außendienstmitarbeiter m/w/d 
für unser bestehendes Vertriebskerngebiet 

mit Schwerpunkt Sachsen und angrenzende Bundesländer

Einstellung ab sofort unbefristet in Vollzeit möglich
Es erwartet Sie:

• unbefristete Anstellung in einem seit über 25 Jahren erfolgreichen
Familienunternehmen

• 38h ‐ Arbeitswoche
• ein dynamisches und mo�viertes Team
• intensive Einarbeitung
• abwechslungsreiche sowie anspruchsvolle Aufgaben
• Gestaltungsspielraum, um eigene Ideen einzubringen
• pünktliche Lohnzahlung
• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege

Was wir uns wünschen:
• Erfahrung im Umgang mit Metall (Schweißer / Schlosser)
• gern auch Quereinsteiger mit Interesse am WIG‐Schweißen
• Kenntnisse im Bereich Sanitär‐, Heizungs‐ und Klimatechnik

wünschenswert (Vertriebsmitarbeiter)
• eigenständiges Arbeiten 
• Teamfähigkeit 
• Zuverlässigkeit 

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
DRECHSLERtechnik GmbH
Gerichtswiesen 5
04668 Grimma
Tel.: 03437 / 7130 0
bewerbung@dretec.de

W

Praxisgemeinschaft Physiotherapie Diestel und Ergotherapie Zuchold

ir wünschen unseren Patienten und Kunden
ein gesegnetes Fest und einen guten Rutsch

in ein gesundes, neues Jahr!

W enn uns bewusst wird,
dass die Zeit, die wir uns für

einen anderen Menschen
nehmen, das Kostbarste ist,

was wir schenken können,
haben wir den Sinn der
Weihnacht verstanden.

Roswitha Bloch

Tel. 034293 / 674010
kontakt@ergo-zuchold.de | www.ergo-zuchold.de

Tel. 034293 / 46362
kontakt@physiotherapie-diestel.de | www.physiotherapie-diestel.de 

Parkstraße 3a OT Pomßen | 04668 Parthenstein

Physiotherapie Diestel Ergotherapie Zuchold 

Besinnliches Weihnachtsfest 
und alles Gute für das neue Jahr!
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Gemeindeverwaltung
Belgershain
Schlossstraße 1
Belgershain

Auch an Wert stoff höfen erhältlich

Mehrmengen Restabfall?

„Restabfallsack Landkreis  Leipzig“ 

hier erwerben:

Zum Entsorgungstermin an der nächsten vom 
Abfuhrfahrzeug erreichbaren Stelle zur Entsor-
gung bereitgestellt.

Gewerbegebiet

1.4.–31.10. 1.11.–31.3.

 034299 7060 10

KELL Kommunalentsorgung
Landkreis Leipzig GmbH
Am Westufer 3
04463 Großpösna
OT Störmthal

www.kell-gmbh.de
info@kell-gmbh.de

OTTERWISCH

An gesetzlichen Feiertagen und am 

schlossen.

Abgabe von Schadstoffen zu den 

Nächster Wertstoffhof

Abfallwirtschaft

und Entsorgung

2026

Tourenplan Schadstoffmobil
Ortsteil Adresse Datum Uhrzeit

14:15-15:00

15:15-16:45

Tourenplan Otterwisch

Wurzen

Großpösna

Groitzsch

Grimma

Brandis

Borna
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Anzeige(n)

Montag-Samstag 
9 bis 17 Uhr 

Sonntag
10 bis 16 Uhr

 

Auf das Herzlichste
danken wir unseren Kunden und

Geschäftspartnern für das
entgegengebrachte Vertrauen und
wünschen Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten

Start ins neue Jahr.

Fahren Sie sicher ins neue Jahr!
• Kfz-Reparaturen
• Unfallreparaturen für alle Fahrzeuge
• Werkstatt-Unfallersatzwagen
• TÜV/AU
• Reifendienst

Kfz-Meisterbetrieb
Bornaer Str. 5 | 04567 Kitzscher
Tel.: 03433/741651 | Fax: 742019
www.autohaus-krampe.de
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